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I. 
 
Gemeinde Grünheide (Mark) 
 
����  Haushaltssatzung der Gemeinde Grünheide (Mark) 
 für das Haushaltsjahr 2007 
 
Gemäß § 76 ff der Gemeindeordnung des Landes Brandenburg erlässt die Gemeindevertretung 
Grünheide (Mark) folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird 
 
1. im Verwaltungshaushalt   
 in der Einnahme auf 9.787.400 EUR 
 in der Ausgabe auf 9.787.400 EUR 
    
2. im Vermögenshaushalt   
 in der Einnahme auf 6.865.700 EUR 
 in der Ausgabe auf 6.865.700 EUR 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Es werden festgesetzt: 
 
1.  der Gesamtbetrag der Kredite 0 EUR 
    
2.  der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0 EUR 
    
3.  der Höchstbetrag der Kassenkredite 500.000 EUR 
 
 

§ 3 
 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2007 wie folgt festgesetzt: 
 
  Steuerart Hebesatz 
   v.H. 
    
1.  Grundsteuer  
    
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 240 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 
    
2.  Gewerbesteuer 320 
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§ 4 

 
1. Als erheblich im Sinne des § 79 Abs. 2 Nr. 1 der Gemeindeordnung gilt ein Fehlbetrag, der 2,5 

v. H. des Gesamthaushaltsvolumens des laufenden Haushaltsjahres übersteigt. 
 
2. Als erheblich sind Mehrausgaben im Sinne des § 79 Abs. 2 Nr. 2 der Gemeindeordnung für das 

Land Brandenburg anzusehen, wenn sie bei einzelnen Haushaltstellen 1,0 v. H. des 
Gesamthaushaltsvolumens des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. 

 
3. Als geringfügig im Sinne des § 79 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg gelten 

Ausgaben für Baumaßnahmen, wenn diese nicht mehr als 100.000 Euro betragen. 
 
4.1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben können nur finanziert werden, wenn die Bedingungen des 

§ 81 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg erfüllt sind. Sie werden als unerheblich in 
folgendem Umfang festgesetzt: 

 
über- und außerplanmäßige Ausgaben in unbeschränkter Höhe, wenn sie durch 
zweckgebundene Einnahmen gedeckt sind (wirtschaftlich durchlaufend bzw. Rückzahlung von 
Zuweisungen und Zuschüssen). 

 
4.2. Als erheblich im Sinne des § 81 der Gemeindeordnung gelten überplanmäßige und 

außerplanmäßige Ausgaben, wenn sie bei den einzelnen Haushaltsstellen 
 

der Gruppen 5 und 6 10.000 EUR 
der Gruppe 7 1.000 EUR 
der Gruppe 8 10.000 EUR 
der Gruppe 93 5.000 EUR 
der Gruppen 94-96 25.000 EUR 
sowie bei den Personalausgaben insgesamt 10.000 EUR übersteigen. 

 
4.3. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 84 Abs. 5 GO vom 

15.10.1993 sind erheblich, wenn sie bei der einzelnen Haushaltstelle 25.000 Euro übersteigen. 
 

4.4. Die Befugnis der Kämmerin über die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
gemäß § 81 Abs. 1 sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß 
§ 84 Abs. 5 Gemeindeordnung wird auf die in 4.1. bis 4.3. genannten Beträge beschränkt. 

 
Übersteigen über- und außerplanmäßige Ausgaben bzw. Verpflichtungsermächtigungen die unter 
4.2. und 4.3. genannten Beträge, ist die Zustimmung der Gemeindevertretung erforderlich. 

 
4.5. Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen zur Leistung von über- und 

außerplanmäßigen Ausgaben bzw. zum Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen ist die 
Gemeindevertretung im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Erfüllung des 
Haushaltsplanes 2007 per 30.06.2007 und per 31.12.2007 zu informieren. 

 
Beschluss Nr.: 08/02/07 
 
Grünheide (Mark), den 21.03.2007 
 
 
 
Christiani  
Bürgermeister (Siegel)  
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 78 Absatz 5 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (Gemeindeordnung – GO) 
wird die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Grünheide (Mark) für das Haushaltsjahr 
2007 hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung 2007 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 
 
Genehmigungsvermerk 
 
Die Haushaltssatzung mit den Anlagen kann in der Kämmerei der Gemeindeverwaltung  
Grünheide (Mark), Am Marktplatz 1, 15537 Grünheide (Mark) zu den Sprechzeiten eingesehen 
werden. 
 
 
Grünheide (Mark), den 21.03.2007 
 
 
 
Christiani 
Bürgermeister (Siegel) 
 



5 

- Teil A. Bekanntmachungen - amtlicher Teil- 
5. Jahrgang / Nr. 02/07 Amtsblatt für die Gemeinde Grünheide (Mark) Grünheide (Mark), den 26.05.2007 

 
����  Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen 
 für die Inanspruchnahme eines Platzes in Kindertag esstätten 
 in Trägerschaft der Gemeinde Grünheide (Mark) 
 
Aufgrund des § 5 Abs. 1 und des § 35 Abs. 2 Nr. 10 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg 
(GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert 
durch Artikel 15 des Ersten Gesetzes zum Abbau von bürokratischen Hemmnissen im Land 
Brandenburg (Erstes Brandenburgisches Bürokratieabbaugesetz - 1.BbgBAG) vom 28. Juni 2006 
(GVBl. I S. 86) i. V. m. § 90 des Sozialgesetzbuches (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und 
Jugendhilfe - (Artikel 1 des Gesetzes) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08. Dezember 1998 
(BGBl. I S. 3546), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Kinder- 
und Jugendhilfe (Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz – KICK) vom 08. September 2005 
(BGBl. I S. 2729), der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg 
(KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I S. 174), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Brandenburg vom 26. April 2005 (GVBl. I S. 170) und § 17 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 16 Abs. 1 Satz 2 
des Zweiten Gesetzes zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbuches - Kinder- und 
Jugendhilfe - (Kindertagesstättengesetz- Kita-Gesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. 
Juni 2004 (GVBl. I S. 384) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Grünheide (Mark) in ihrer 
Sitzung am 08.05.2007 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Satzung gilt für die Kindertagesstätten in Trägerschaft der Gemeinde Grünheide (Mark). 
 
(2) Kindertagesstätten sind Kinderkrippen, Kindergärten und Horte sowie gemischte und kombinierte 

Einrichtungen, in denen Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit Aufnahme finden. 
 
(3) Für die Inanspruchnahme der unter der Trägerschaft der Gemeinde Grünheide (Mark) stehenden 

Kindertagesstätten werden Elternbeiträge nach dieser Satzung erhoben. 
 
 

§ 2 
Rechtsanspruch und Aufnahme von Kindern 

 
(1) Grundsätzlich finden in den Kindertagesstätten Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zur 

Versetzung in die fünfte Schuljahrgangsstufe (Rechtsanspruch gem. § 1 Abs. 2 Satz 1 KitaG) 
Aufnahme. 

 
(2) Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr (Krippenkinder) und Kinder der fünften und 

sechsten Schuljahrgangsstufe finden Aufnahme, wenn ihre familiäre Situation, insbesondere die 
Erwerbstätigkeit, die häusliche Abwesenheit wegen Erwerbssuche, die Aus- und Fortbildung der 
Eltern oder ein besonderer Erziehungsbedarf Tagesbetreuung erforderlich macht (bedingter 
Rechtsanspruch gem. § 1 Abs.2 Satz 2 KitaG). 

 
(3) Der Anspruch nach Absatz 1 und 2 richtet sich gegen den örtlichen  Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe. Anträge auf Prüfung und Feststellung des Rechtsanspruches sind beim Jugendamt 
des Landkreises Oder-Spree einzureichen. Veränderungen der Voraussetzungen für einen 
bedingten Rechtsanspruch sind unverzüglich dem Jugendamt des Landkreises Oder-Spree 
mitzuteilen. Erlässt das Jugendamt einen geänderten Feststellungsbescheid, so ist dieser der 
Gemeindeverwaltung Grünheide (Mark) unverzüglich vorzulegen. 

 
(4) Die Aufnahme von Kindern aus anderen Gemeinden ist bei freier Kapazität nur möglich, wenn 

vorab eine Kostenübernahmeerklärung der jeweiligen Gemeinde vorliegt. 
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(5) Kinder ohne nachgewiesenen Rechtsanspruch können bei freier Kapazität in eine 

Kindertagesstätte aufgenommen werden, wenn die Personensorgeberechtigten neben den 
Elternbeiträgen einen Kostenbeitrag in Höhe von 84% der Kosten des notwendigen 
pädagogischen Personals für den in Anspruch genommenen Platz leisten. 

 
(6) Für die Aufnahme in eine Kindertagesstätte ist ein schriftlicher Antrag an die 

Gemeindeverwaltung zu stellen. Folgende Voraussetzungen für die Aufnahme eines Kindes in 
eine Kindertagesstätte müssen vorliegen: 

- bei einem bedingten Rechtsanspruch: Vorlage des Bescheides des Jugendamtes des 
Landkreises Oder-Spree 

- Abschluss eines Betreuungsvertrages mit der Gemeinde Grünheide (Mark) mit 
Festlegung der täglichen maximalen Betreuungszeit 

- Ärztliche Bescheinigung gem. § 11 KitaG 
 

Die Aufnahme erfolgt im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten in der Reihenfolge des Eingangs 
der Anträge bei der Gemeinde Grünheide (Mark). 

 
(7) Die Eingewöhnungszeit beträgt max. 2 Wochen, unentgeltlich. 
 
 

§ 3 
Beitragspflicht 

 
(1) Beitragspflichtig ist derjenige, auf dessen Veranlassung das Kind eine Kindertagesstätte in 

Anspruch nimmt, Personensorgeberechtigte. 
 
(2) Die Beitragspflicht entsteht mit der Aufnahme des Kindes in die Kindertagesstätte. 
 
(3) Erfolgt die Aufnahme des Kindes vor dem 15. eines Monates, wird der volle Beitrag erhoben. 

Erfolgt die Aufnahme zum späteren Zeitpunkt, wird der hälftige Beitrag des Monates fällig. Der 
Beitrag wird für 12 Monate erhoben. Bei nachweislichen Kur- oder Krankenhausaufenthalten kann 
auf Antrag eine Beitragsbefreiung gewährt werden. 

 
(4) Der Beitrag für einen Krippenplatz wird bis einschließlich des Monates berechnet, in dem das 

Kind das 3. Lebensjahr vollendet, auch wenn es vorzeitig einen Kindergarten besucht oder in 
einer altersgemischten Gruppe betreut wird. Der Beitrag für einen Kindergartenplatz wird ab 1. 
des Folgemonates nach Vollendung des 3. Lebensjahres gezahlt. 

 
(5) Fehlt ein Kind entschuldigt über einen längeren Zeitraum, bleibt der Anspruch auf den Platz für 3 

Monate erhalten. Die Beitragspflicht bleibt unberührt. Über Ausnahmen entscheidet der Träger. 
 
(6) Die Beiträge werden nach dem Einkommen der Eltern bemessen. Dabei wird die Anzahl der 

unterhaltspflichtigen Kinder und die Rangfolge der Kitabereiche berücksichtigt.  
Die Reihenfolge der Kitateilbereiche sind: 

1. Kinderkrippe, 
2. Kindergarten, 
3. Hort. 

 
(7) Die Höhe des Elternbeitrages ergibt sich aus den beiliegenden Tabellen. Die Tabellen sind 

Bestandteil der Satzung. Sind die Eltern, Personensorgeberechtigte oder sonstige zur Fürsorge 
berechtigte Personen nicht bereit, gegenüber dem Träger der Einrichtung ihre 
Einkommensverhältnisse nachzuweisen, zahlen sie für ihre Kinder den Höchstbetrag in den 
entsprechenden Betreuungsformen, welcher aus den beiliegenden Tabellen ersichtlich ist. 

 
(8) Grundlage für die Festsetzung des Elternbeitrages ist eine verbindliche Erklärung zum 

Elterneinkommen, die einmal jährlich gegenüber dem Träger abzugeben ist. Ändert sich das 
Einkommen der/des Beitragspflichtigen um mehr als 10 vom Hundert, ist dies dem Träger der 
Einrichtung unverzüglich schriftlich nachzuweisen. Änderungen des Einkommens werden in dem 
auf den Eingang der Änderungsmitteilung folgenden Monat wirksam. 
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(9) Der monatliche Elternbeitrag wird auf der Grundlage des Bruttoeinkommens der/des 

Beitragspflichtigen des zurückliegenden Kalenderjahres oder in Ausnahmefällen des laufenden 
Jahres per Bescheid für ein Jahr festgelegt. 

 
(10) Entfällt (siehe 8) 
 
 

§ 4 
Fälligkeit des Elternbeitrages, Kündigung des Betre uungsvertrages 

 
(1) Der Elternbeitrag ist zum 15. eines jeden Monates fällig.  

Der Elternbeitrag kann entweder durch Selbsteinzahlung auf ein vom Träger der Einrichtung zu 
benennendes Konto oder im Abbuchungsverfahren durch Erteilung einer 
Lastschrifteinzugsermächtigung entrichtet werden. 
 

(2) Der Betreuungsvertrag kann mit einer Frist von 4 Wochen gekündigt werden. Für die Wahrung 
der Kündigungsfrist kommt es auf den Tag des Einganges der Kündigung an. 

 
(3) Der Träger kann den Vertrag fristlos kündigen und das Kind vom Besuch der Kindertagesstätte 

ausschließen, wenn die Eltern trotz einmaliger Mahnung ihren Zahlungsverpflichtungen nicht 
nachkommen und sie die in der Satzung und dem Betreuungsvertrag enthaltenen Grundsätze, 
Bestimmungen und Regelungen wiederholt nicht beachtet haben. Die Elterngebühren unterliegen 
der Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren. 

 
(4) Die Kündigung des Betreuungsvertrages bedarf der Schriftform. Wird die Kündigung durch den 

Träger ausgesprochen, ist sie schriftlich zu begründen. 
 
 

§ 5 
Bemessungsgrundlage für die Festsetzung des Beitrag es 

 
(1) Die Höhe des Elternbeitrages richtet sich nach dem anzurechnenden Einkommen der Eltern. 
 
(2) Die Summe des anzurechnenden Einkommens aus nichtselbständiger Arbeit ergibt sich aus  

- dem steuerpflichtigen Bruttoeinkommen abzüglich Lohn- und Kirchensteuer, 
Arbeitnehmeranteil der Beiträge für die Sozialversicherung, Solidaritätszuschlag und 
pauschalierten Werbungskosten ( der Nachweis erhöhter Werbungskosten kann nur 
durch einen Steuerbescheid geführt werden), 

- den Leistungen nach dem Beamtenversorgungsgesetz (z.B. Ruhegehalt) abzüglich 
der Besteuerung, 

- sonstigen Einkünften. 
 
(3) Zu den sonstigen Einkünften gehören alle regelmäßigen Geldbezüge, die die wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit erhöhen, unabhängig davon ob sie steuerpflichtig oder steuerfrei sind, 
einschließlich öffentlicher Leistungen für die Personensorgeberechtigten und das Kind. 

 
Zu den sonstigen Einkünften gehören z. B.: 

 
a) wegen Geringfügigkeit pauschal vom Arbeitgeber versteuerte Einkommen, Renten,
 Unterhaltsleistungen an den Personensorgeberechtigten und das Kind, 
b) Einnahmen nach dem Dritten Buch des Sozialgesetzbuches (Arbeitsförderung), z. B.
 Unterhaltsgeld, Überbrückungsgeld, Übergangsgeld, Kurzarbeitergeld, Schlechtwettergeld,
 Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Konkursausfallgeld sowie Kindergeld, BAFÖG, Wohngeld,
 Elterngeld 
c) sonstige Leistungen nach den Sozialgesetzen, z. B. Krankengeld, Mutterschaftsgeld,
 Verletztengeld, Übergangsgeld, Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz, dem
 Beamtenversorgungsgesetz, dem Wehrgesetz und sonstigen sozialen Gesetzen,  
d) Einkünfte aus Mieten, Pachten und Kapitalvermögen. 
e) nicht angerechnet wird das Erziehungs- und Pflegegeld. 
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(4) Für jedes unterhaltsberechtigte Kind einer Familie wird beim Kindergeld der jeweilige Regelsatz 

gemäß § 28 des SGB XII in der jeweils gültigen Fassung bei der Einkommensermittlung nach 
Maßgabe der Anlage II berücksichtigt. Die Anlage II ist Bestandteil der Satzung. 

 
(5) Die Prüfung der Angaben zum anzurechnenden Einkommen anhand von geeigneten Nachweisen 

(z. B. Verdienstbescheinigungen) erfolgt bereits im Aufnahmeverfahren durch den Träger. Erfolgt 
kein Nachweis, so wird die höchste Kostenbeteiligung festgesetzt. Einmal im Jahr erfolgt eine 
Überprüfung der Einkommensverhältnisse. Fehlt zum angegebenen Termin der Nachweis des 
anzurechnenden Einkommens, wird ebenfalls der Höchstbetrag festgesetzt. Die Festsetzung der 
Höhe des zu zahlenden Elternbeitrages erfolgt in einem Bescheid. 

 
(6) Bei Einkünften aus selbständiger Tätigkeit sowie aus Land- und Forstwirtschaft und 

Gewerbebetrieb wird der Einkommenssteuerbescheid des zurückliegenden Kalenderjahres zur 
Berechnung des Elternbeitrages zugrunde gelegt. Das Einkommen ergibt sich aus den 
Einnahmen, abzüglich der Betriebsausgaben, den Vorsorgeaufwendungen, der 
Einkommenssteuer, der Kirchensteuer und des Solidaritätszuschlages.  Sonstige Einkünfte gem. 
Abs. 3 werden hinzugerechnet. Nebenberuflich Selbständige werden wie Arbeitnehmer 
behandelt; für das positive Einkommen aus der selbständigen Arbeit wird ebenfalls das 
Einkommen aus dem Einkommenssteuerbescheid zugrunde gelegt.  

 
(7) Bei Selbständigen, die noch keinen Einkommensteuerbescheid erhalten haben, ist im ersten Jahr 

von einer Einkommensselbsteinschätzung auszugehen.  
 
(8) Personen, die in eheähnlicher Lebensgemeinschaft leben, dürfen hinsichtlich der 

Voraussetzungen sowie des Umfanges der Elternbeiträge, sofern sie die Eltern des Kindes sind, 
nicht besser gestellt werden als Ehepaare. 

 
(9) Steht ein Partner der Lebensgemeinschaft in keiner Rechtsbeziehung zum Kind, bleibt sein 

Einkommen bei der Ermittlung der Leistungsfähigkeit unberücksichtigt. 
 
(10) Für jedes in einer Kindertagesstätte der Gemeinde Grünheide (Mark) betreute Kind ist ein 

Mindestbeitrag im Rahmen der zumutbaren Belastung gemäß § 90 Abs. 4 SGB VIII von jedem 
Gebührenpflichtigen zu zahlen. Für die Feststellung der zumutbaren Belastung gelten die §§ 80 – 
85, 87 und 88 des SGB XII. Die Festsetzung der Mindestbeiträge erfolgt nach der Anlage I dieser 
Satzung. 

 
(11) Zur Prüfung der Angaben zum anzurechnenden Einkommen müssen geeignete Nachweise 

vorgelegt werden. Das Verarbeiten personenbezogener Daten durch die Gemeinde Grünheide 
(Mark) ist zulässig, soweit es zur Beitragsfestsetzung und –erhebung erforderlich ist.  

 
 

§ 6 
Umfang und Art der Betreuung 

 
(1) Es stehen folgende Betreuungszeiten zur Verfügung: 
 

1. in Krippen und Kindergärten 
a) bis 6 Stunden (gesetzliche Mindestbetreuungszeit gem. § 1 Abs. 3 KitaG) 

 b) bis 8 Stunden 
 c) bis 10 Stunden 
 d) über 10 Stunden 
 

2. im Hort 
 a) bis 4 Stunden (gesetzliche Mindestbetreuungszeit gem. § 1 Abs. 3 KitaG) 
 b) bis 6 Stunden 
 c) über 6 Stunden 
 
(2) Der vereinbarte Betreuungsbedarf kann für alle Altersgruppen in Abstimmung mit der Leitung der 

Kindertagesstätte täglich variabel genutzt werden. Innerhalb einer Woche darf die tatsächliche 
Inanspruchnahme die vereinbarte Betreuungszeit nicht überschreiten. 



9 

- Teil A. Bekanntmachungen - amtlicher Teil- 
5. Jahrgang / Nr. 02/07 Amtsblatt für die Gemeinde Grünheide (Mark) Grünheide (Mark), den 26.05.2007 

 
(3) An schulfreien Tagen sowie in den Schulferien ist im Hort eine Ganztagsbetreuung möglich. Wird 

dieses Angebot in Anspruch genommen und wird während der Ferienzeit eine längere 
Betreuungszeit benötigt als während der Schulzeit, so ist der für die längere Betreuungszeit 
zugrunde liegende  Elternbeitrag zu entrichten. 

 
(4) Die Gemeinde Grünheide (Mark) behält sich das Recht vor, Kindertagesstätten aus technischen 

oder organisatorischen Gründen vorübergehend zu schließen. Die Betreuung der betroffenen 
Kinder entsprechend Betreuungsvertrag wird während dieser Zeit in den anderen 
Kindertagesstätten der Gemeinde Grünheide (Mark) gewährleistet. 

 
(5) Für verspätetes Abholen eines Kindes und die damit verbundene Betreuung über die vertraglich 

vereinbarte Zeit hinaus, ist eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 10,00 Euro je angefangene 
halbe Stunde zu zahlen. Die Zahlung erfolgt in bar in der Einrichtung. 

 
 

§ 7 
Besucherkinder 

 
(1) In den Krippen- und Kindergartenbereichen der Kindertagesstätten ist eine vorübergehende 

Betreuung als Besucherkind möglich. Im Hort besteht diese Möglichkeit ausschließlich in den 
Ferien. Die maximale Betreuung als Besucherkind beträgt in den Krippen- und 
Kindergartenbereichen  5 Tage pro Monat. Über die Betreuung ist ein Vertrag zwischen den 
Personensorgeberechtigten und der Gemeinde Grünheide (Mark) abzuschließen. 

 
(2) Bei zeitweiliger Unterbringung ist für Besucherkinder ein Stundensatz während der 

Regelöffnungszeit zu zahlen: 
 

- für Kinder im Krippenalter ein Beitrag von 3,50 EUR je angefangene Stunde, 
- für Kinder im Kindergartenalter ein Beitrag von 2,50 EUR je angefangene Stunde, 
- für Kinder im Hortalter ein Beitrag von 2,50 EUR je angefangene Stunde in der 
Schulzeit und 1,00 EUR je angefangene Stunde in der Ferienzeit. 

 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
(1) Die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme eines Platzes in 

Kindertagesstätten in Trägerschaft der Gemeinde Grünheide (Mark) tritt am Tage nach Ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen vom 18.03.2004 außer Kraft. 

 
 
Grünheide (Mark), den 09.05.2007 
 
 
 
Christiani 
Bürgermeister (Siegel) 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 5 Absatz 3 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (Gemeindeordnung – GO) 
wird die vorstehende Satzung  über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inans pruchnahme 
eines Platzes in Kindertagesstätten in Trägerschaft  der Gemeinde Grünheide (Mark)  öffentlich 
bekanntgemacht. 
 
Die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme eines Platzes in 
Kindertagesstätten in Trägerschaft der Gemeinde Grünheide (Mark) wurde gemäß § 5 Absatz 3 
Gemeindeordnung (GO) der Kommunalaufsichtsbehörde angezeigt. 
 
Außerdem wird darauf hingewiesen, daß die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
gemäß § 5 Absatz 4 der Gemeindeordnung (GO) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 

- die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt- 
 gemacht worden, 
 

- der Bürgermeister hat den Beschluß der Gemeindevertretung vorher beanstandet oder 
 

- der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Grünheide (Mark) vorher gerügt und 
 dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Grünheide (Mark), den 09.05.2007 
 
 
 
Christiani 
Bürgermeister (Siegel) 
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II. 
 
Ortsteil Grünheide (Mark) 
 
����  Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Grün heide (Mark) 
 Zum Bebauungsplan Nr. 18 „Altbuchhorster Straße/Am  Kanal“ 
 OT Grünheide (Mark) gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauG B) 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Grünheide (Mark) hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 
20.03.2007  den Bebauungsplan Nr. 18 „Altbuchhorster Straße/Am Kanal“ OT Grünheide als Satzung  
gemäß § 10 BauGB beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt. 
 
Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung i n Kraft. 
 
Geltungsbereich der Satzung 
 
 
 
Übersichtsplan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darstellung Plangebiet 
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Jedermann kann den Bebauungsplan und die Begründung im Bauamt, Zimmer 25, während der 
Sprechstunden 
 
Dienstag 9.00 – 12.00 und 13.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 – 12.00 und 13.00 – 15.00 Uhr 
Freitag 9.00 – 12.00 Uhr 
 
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist.  
Mängel der Abwägung sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren nach dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Dabei ist der 
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 
 
Auf Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für die Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch den Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 
 
Grünheide (Mark), den 09.05.2007 
 
 
 
Christiani 
Bürgermeister (Siegel) 
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III. 
 
Ortsteil Kienbaum 
 
����  Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Grün heide (Mark) 
 zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01 „Sportz entrum“ 
 OT Kienbaum gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Grünheide (Mark) hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 
08.05.2007 die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01 „Sportzentrum“ OT Kienbaum als Satzung  
gemäß § 10 BauGB beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt. 
 
Die Änderung des Bebauungsplanes tritt mit dieser B ekanntmachung in Kraft. 
 
Geltungsbereich der Satzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedermann kann den Bebauungsplan und die Begründung im Bauamt, Zimmer 25, während der 
Sprechstunden 
 
Dienstag 9.00 – 12.00 und 13.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 – 12.00 und 13.00 – 15.00 Uhr 
Freitag 9.00 – 12.00 Uhr 
 
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
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Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist.  
Mängel der Abwägung sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren nach dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Dabei ist der 
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 
 
Auf Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für die Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch den Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 
 
Grünheide (Mark), den 09.05.2007 
 
 
 
Christiani 
Bürgermeister (Siegel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ende Teil A.  Bekanntmachungen - amtlicher Teil - 
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IV. 
 
Gemeinde Grünheide (Mark) 
 
����  Ankündigung - Erscheinung der nächste Ausgabe „Hei de aktuell“ 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Grünheide (Mark), 
 
am 10.06.2007 erscheint die nächste Ausgabe des Gemeindemagazins „Heide aktuell“. 
 
„Heide aktuell“ erscheint vierteljährlich und wird kostenlos an alle Haushalte geliefert sowie über 
Depotstellen verteilt. 
 
 
 
Christiani 
Bürgermeister 
 
 
 

 Sprechzeiten der Gemeinde Grünheide (Mark)  
 
 Montag - kein Sprechtag - 
 Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr  /  13.00 - 18.00 Uhr 
 Mittwoch - kein Sprechtag - 
 Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr  /  13.00 - 15.00 Uhr 
 Freitag 9.00 - 12.00 Uhr 
 
 
 
 
 Sprechzeiten der Wohnungsverwaltung  

 
 Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr  /  13.00 - 18.00 Uhr 
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